
360 Rudolf Schieffer,

mit dem reichen theologischen und zumal kirchenrechtlichen Erbe, das 
vom Jahrhundert der karolingischen Renaissance teils der Vergessenheit 
entrissen, teils aus eigener Kraft hervorgebracht worden war, rückte sie 
ins Blickfeld der großen kirchlichen Reformbewegung, die zwei Jahr­
hunderte später den Anspruch erhob, durch Überwindung der Laien­
herrschaft der ,alten' Kirchenverfassung zu neuer Geltung zu verhelfen120). 
In dem idealisierten Geschichtsbild, das den Reformern eigentümlich war, 
mußte dabei — zumal im Zuge ihrer fortschreitenden Distanzierung vom 
römisch-deutschen Kaisertum seit 1056 — jene ältere, besonders von 
Gelasius repräsentierte Tradition einer religiös-moralischen Überordnung 
des sacerdotium vor dem regnum größte Bedeutung gewinnen121). Hier 
lag das historische Fundament der allmählich herangereiften Vorstellung 
von der priesterlichen, d. h. päpstlichen Obergewalt in allen irdischen 
Dingen und damit das juristische und theologische Rüstzeug jener Politik 
Gregors VII., in der sich das neue Ideal mit elementarer Wucht Bahn 
brach122). Auf das Vorbild der ,Exkommunikation* des Theodosius durch 
Ambrosius nahm der Papst jedenfalls ausdrücklichen Bezug12S), und zwar 
schon wenige Wochen nachdem er, durch Heinrich IV. in die Enge ge­
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